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 Veröffentlicht am 26.06.2001

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §39 Abs2 Z2;

GewO 1994 §39 Abs2;

Rechtssatz

Dass ein mit einer wöchentlichen Mindestarbeitszeit beschäftigter voll versicherungsp9ichtiger Arbeitnehmer bereits

aus diesem Grunde in der Lage wäre, sich im Sinne des § 39 Abs. 2 GewO 1994 im Betrieb entsprechend zu betätigen,

ist dem Gesetz nicht zu entnehmen.
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